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INFORMATIONSBLATT FÜR BAUHERREN

 □ Bitte teilen Sie uns den Leistungsbedarf Ihrer Strom-, Erdgas- und Trinkwasseranschlüsse auf dem 
Antrag mit.

 □ An welcher Stelle ist Ihr Hausanschluss genau vorgesehen? Bitte in die einzureichenden Pläne 
eintragen.

 □ Haben Sie einen Vorschlag zur künftigen Trasse? Die Festlegung des Zählerstandortes sowie der 
genauen

 □ Trassenführung erfolgt in Absprache mit Ihnen durch der SWE.

 □ Liegen folgende Unterlagen für die SWE vollständig vor?

 □ Auftrag für die Herstellung der Hausanschlüsse

 □ Amtlicher Lageplan mit Straßenführung und Lage des Hauses (Fotokopie)

 □ Grundriss mit Angabe des Hausanschlussraumes (Fotokopie)

 □ Bautermin mit Kundenberater der SWE vereinbaren.

Vor Baubeginn

Bevor der Hausanschluss erstellt wird
 □ Ist die Grundstücksentwässerung fertig gestellt?

 □ Ist die Wandoberfläche des Hausanschlussplatzes fertig gestellt? (Putz, Anstrich, etc.)

 □ Ist die Grabentrasse zwischen Grundstücksgrenze und Hauseinführung freigeräumt?

 □ Sind alle Gerüste an der Einführungsseite entfernt?

 □ Ist ein Einführungsschacht in der Sohle von 1 x 1 Meter wandbündig und hindernisfrei ausgespart 
und bis zur Unterkante Fundament frei gemacht?

Nach Erstellung des Hausanschlusses

 □ Achten Sie darauf, dass die Hausanschlüsse nicht überbaut werden dürfen. Ihre Freilegung muss 
stets möglich sein.

 □ Für die Oberflächenbehandlung des Rohrgrabens auf dem Grundstück (Aufnehmen und 
Wiederherstellen der Pflasterungen, Rasenflächen und Bewuchs sowie die Beschaffung von 
Füllsand) ist der Grundstückseigentümer zuständig.

 □ Beauftragen Sie Ihren Installateur mit dem Abruf des Zählereinbaus.

 □ Sie haben es geschafft: Frisches Trinkwasser, energiereiches Erdgas und Strom sind in Ihrem Haus!

UNSERE CHECKLISTE FÜR IHREN HAUSANSCHLUSS


